
Änderungen ab 27.03.2021 
 
§ 9 Spezielle Besuchs- und Schutzregelungen  
 
(1) 1Beim Besuch von Patienten oder Bewohnern von 
1. Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen 

eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt 
(Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 IfSG), 

2. vollstationären Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch, 

3. Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in denen Leistungen der 
Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, 

4. ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach Art. 2 Abs. 3 des Pflege- und 
Wohnqualitätsgesetzes zum Zwecke der außerklinischen Intensivpflege, in 
denen ambulante Pflegedienste gemäß § 23 Abs. 6a IfSG Dienstleistungen 
erbringen, 

5. Altenheimen und Seniorenresidenzen 
 
gilt für die Besucher Maskenpflicht und das Gebot, nach Möglichkeit durchgängig 
einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 2Die Einrichtung hat ein Schutz- und 
Hygienekonzept auf der Grundlage eines vom Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten, zu beachten und auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
 
(2) In Einrichtungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 gilt ergänzend Folgendes: 
1. Jeder Bewohner darf von täglich höchstens einer Person besucht werden, die 

über ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügt und dieses auf 
Verlangen nachweisen muss; die dem Testergebnis zu Grunde liegende 
Testung mittels eines POC-Antigen-Schnelltests darf höchstens 48 Stunden 
und mittels eines PCR-Tests höchstens drei Tage vor dem Besuch 
vorgenommen worden sein; der Test muss die jeweils geltenden 
Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen. 

 
1. Besuchern darf der Zutritt nur gewährt werden, wenn sie 
a)  über ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen und dieses auf 
Verlangen nachweisen, wobei die dem Testergebnis zu Grunde liegende 
Testung mittels eines PCR-Tests oder POC-Antigentests höchstens 48 
Stunden vor dem Besuch vorgenommen worden sein darf und die jeweils 
geltenden Anforderungen des Robert Koch-Instituts erfüllen muss, oder 

b)  in der Einrichtung unter Aufsicht einen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugelassenen Antigentest zur Eigenanwendung durch Laien 
(Selbsttest) in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit 
negativem Ergebnis vorgenommen haben.“ 

 
2. Für die Besucher gilt innerhalb der Einrichtung FFP2-Maskenpflicht. 
3. Für die Beschäftigten gilt FFP2-Maskenpflicht im Rahmen der 

arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, soweit sie in Kontakt mit Bewohnern 
sind. 



4. Das Schutz- und Hygienekonzept nach Abs. 1 Satz 2 muss auch ein 
Testkonzept enthalten, das insbesondere die regelmäßige Testung der 
Beschäftigten der Einrichtung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 – auch unter Berücksichtigung des Anteils der Bewohner und 
Beschäftigten, die bereits eine Schutzimpfung gegen das das Coronavirus 
SARS-CoV-2 erhalten haben – vorsieht; die Einrichtungen sollen die 
erforderlichen Testungen organisieren. 

5.  Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-
Inzidenz den Wert von 100 oder gibt es größere Ausbruchsgeschehen, so hat 
die zuständige Kreisverwaltungsbehörde – unter Berücksichtigung des Anteils 
der Bewohner und Beschäftigten, die bereits eine Schutzimpfung gegen das 
das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten haben – eine Testung der 
Beschäftigten dieser Einrichtungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche, in denen 
die Beschäftigten zum Dienst eingeteilt sind, anzuordnen. 

 
(3) 1Ambulante Pflegedienste und teilstationäre Pflegeeinrichtungen müssen ihre 
Beschäftigten im Rahmen verfügbarer Testkapazitäten regelmäßig möglichst an drei 
verschiedenen Tagen pro Woche in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 testen lassen. 2Für ihre Beschäftigten besteht FFP2-Maskenpflicht im 
Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, soweit sie in Kontakt mit 
Pflegebedürftigen sind. 
 
(4) Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig. 
 
 
§ 10 Sport  
 
(1) 1Die Sportausübung ist und die praktische Sportausbildung sind wie folgt 
zulässig: 
1.  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 

100 überschritten wird, ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der 
Kontaktbeschränkung nach § 4 Abs. 1 erlaubt; die Ausübung von 
Mannschaftssport ist untersagt; 

2. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz 
zwischen 50 und 100 liegt, ist nur kontaktfreier Sport unter Beachtung der 
Kontaktbeschränkung nach § 4 Abs. 1 sowie zusätzlich unter freiem Himmel in 
Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt; 

3. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 
nicht überschritten wird, ist nur kontaktfreier Sport in Gruppen von bis zu 10 
Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 
14 Jahren erlaubt. 

2Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(2) Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der 
Leistungssportler der Bundes- und Landeskader ist unter folgenden 
Voraussetzungen zulässig: 
1. Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen. 
2. Es erhalten nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte, die für den Wettkampf- 

oder Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind. 



3. Der Veranstalter hat zur Minimierung des Infektionsrisikos ein Schutz- und 
Hygienekonzept auszuarbeiten und zu beachten, das auf Verlangen den 
zuständigen Behörden vorzulegen ist. 

(3) 1Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und 
anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel und nur für die in Abs. 1 Satz 1 
genannten Zwecke zulässig. 2Abs. 2 und § 18 bleiben unberührt. 
 
 
§ 12 Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Märkte  
 
(1)1In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 
überschritten wird, ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für 
Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe untersagt. 2Ausgenommen sind 
der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, 
Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, 
Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und 
Sparkassen, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen 
und Waschsalons, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, 
Baumärkte, der Verkauf von Presseartikeln, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, 
Tierbedarf und Futtermittel und sonstige für die tägliche Versorgung unverzichtbare 
Ladengeschäfte sowie der Großhandel. 3Der Verkauf von Waren, die über das 
übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt. 4Für nach 
Satz 2 zulässigerweise geöffnete Betriebe und den Großhandel gilt: 
 
 
§ 18 Schulen  
 
(1) 1Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen im Sinne des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) sowie die 
Mittagsbetreuung an Schulen sind nach Maßgabe der folgenden Sätze zulässig, 
wenn durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass dem Infektionsschutz 
Rechnung getragen wird. 2Die Schulen und die Träger der Mittagsbetreuung haben 
für alle Tätigkeiten auf dem Schulgelände und in der Notbetreuung ein Schutz- und 
Hygienekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für 
Unterricht und Kultus und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten 
Hygieneplans (Rahmenhygieneplan) auszuarbeiten und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 3Ab dem 15. März 2021 Es gilt: 
1.  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 

100 überschritten wird, findet unter den Voraussetzungen des Abs. 4 
a) in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der 
Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen 
Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend 
und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht und 
b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt; 

2. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz 
zwischen 50 und 100 liegt, findet Präsenzunterricht, soweit dabei der 
Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden 
kann, oder Wechselunterricht statt; 

3. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 
nicht überschritten wird, findet 
a) in den Klassen der Grundschulstufe Präsenzunterricht und 



b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht, soweit 
dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig 
eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht statt. 

4Abweichend von § 3 bestimmt die zuständige Kreisverwaltungsbehörde durch 
amtliche Bekanntmachung jeweils am Freitag jeder Woche die für den betreffenden 
Landkreis oder die kreisfreie Stadt maßgebliche Inzidenzeinstufung nach dem jeweils 
aktuellen Stand der Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts. 5Die für den 
Inzidenzbereich maßgebliche Regelung gilt dann für den betreffenden Landkreis 
oder die kreisfreie Stadt jeweils für die Dauer der darauffolgenden Kalenderwoche 
von Montag bis zum Ablauf des folgenden Sonntags. 6Regelungen zur Notbetreuung 
werden vom zuständigen Staatsministerium erlassen. 
 
(2) 1Auf dem Schulgelände, in der Mittagsbetreuung und in allen Angeboten der 
Notbetreuung besteht Maskenpflicht, für die Lehrkräfte gilt darüber hinaus die Pflicht 
zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. 2Unbeschadet des § 1 sind von der 
Maskenpflicht ausgenommen: 
1. Schülerinnen und Schüler nach Genehmigung des aufsichtführenden 

Personals aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder 
schulorganisatorischen Gründen, 

2.  Schulverwaltungspersonal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, 
sofern nicht weitere Personen anwesend sind, 

3. Schülerinnen und Schüler während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- 
oder Aufenthaltsraums sowie kurzzeitig im Außenbereich unter freiem Himmel, 
solange dabei verlässlich ein ausreichender Mindestabstand eingehalten wird. 
3Wird der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nachgekommen, soll die 
Schulleiterin oder der Schulleiter die Person des Schulgeländes verweisen. 
3Die jeweiligen Erziehungsberechtigten müssen dafür sorgen, dass die 
Schülerinnen und Schüler der Maskenpflicht nachkommen. 

 
(3) Die Abs. 1 bis 2 gelten auch für den Lehr- und Studienbetrieb am Staatsinstitut für 
die Ausbildung von Fachlehrern und am Staatsinstitut für die Ausbildung von 
Förderlehrern. 
 
(4) Bis zum Ablauf des 14. März 2021 gilt hinsichtlich der Schulen nach Abs. 1 Satz 1 
in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt § 18 Abs. 1 der Elften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) in der am 5. März 2021 
geltenden Fassung fort.  
(4) 1Am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts nach Abs. 
1 Satz 3 Nr. 1 dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zu Beginn des 
Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- 
oder POC-Antigentests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 verfügen und auf Anforderung der Lehrkraft vorweisen oder in der Schule unter 
Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. 2Die dem 
Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule vorgenommene 
Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags 
vorgenommen worden sein. 3Soweit Tests in der Schule vorgenommen werden, 
verarbeitet die Schule das Testergebnis ausschließlich für den schulischen Zweck 
der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts; eine Übermittlung an Dritte findet nicht 
statt. 4Das Testergebnis wird höchstens 14 Tage aufbewahrt. 
 



 
§ 19 Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige  
 
(1) 1Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, 
Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder ist ab 15. März 
2021 unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
1.  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 

100 überschritten wird, sind die Einrichtungen geschlossen; Regelungen zur 
Notbetreuung werden vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 
im Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch 
Bekanntmachung erlassen; 

2. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz 
zwischen 50 und 100 liegt, können die Einrichtungen nur öffnen, sofern die 
Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb); 

3.  in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 
nicht überschritten wird, können die Einrichtungen öffnen. 

2Die jeweiligen Träger haben ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage 
eines ihnen von den Staatsministerien für Familie, Arbeit und Soziales und für 
Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten Rahmenhygieneplans 
auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorzulegen; dabei sind einrichtungsspezifische Anforderungen und die Umstände vor 
Ort zu berücksichtigen. 3 § 18 Abs. 1 Satz 4 bis 5 gilt entsprechend. 4Bis zum Ablauf 
des 14. März 2021 gilt § 19 Abs. 1 der 11. BayIfSMV in der am 5. März 2021 
geltenden Fassung fort. 

(1) 1Für Heilpädagogische Tagesstätten haben die jeweiligen Träger ein Schutz- 
und Hygienekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den 
Staatsministerien für Familie, Arbeit und Soziales und für Gesundheit und 
Pflege zur Verfügung gestellten Rahmenhygienekonzepts auszuarbeiten und 
auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 2Dabei 
sind einrichtungsspezifische Anforderungen und die Umstände vor Ort zu 
berücksichtigen. 

 
 
§ 20 Außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen  
 
(1) 1Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind in Präsenzform 
zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 
2Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten 
werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen, sowie bei 
Präsenzveranstaltungen am Platz. 3 § 17 Satz 2 gilt entsprechend. 4Der Betreiber hat 
ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 5In Landkreisen und kreisfreien Städten, in 
denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, sind Angebote nach Satz 1 
in Präsenzform vorbehaltlich Abs. 3 untersagt. 6Die Zulassung nach § 20 Abs. 1 Satz 
2 der 11. BayIfSMV in der bis 21. Februar 2021 geltenden Fassung für 
Abschlussjahrgänge der beruflichen Schulen bleibt unberührt. 
 
(2) Für Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen 
Erwachsenenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote anderer Träger 
sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote gilt ab dem 15. März 2021 Abs. 1 



Satz 1 bis 5 entsprechend. 2Bis zum Ablauf des 14. März 2021 sind Angebote nach 
Satz 1 vorbehaltlich Abs. 3 in Präsenzform untersagt. 
 
(3) 1Erste-Hilfe-Kurse und die Ausbildung von ehrenamtlichen Angehörigen der 
Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks sind zulässig, 
wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt ist. 2Es 
besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten 
werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen, sowie bei 
Präsenzveranstaltungen am Platz. 3 § 17 Satz 2 gilt entsprechend. 4Der Betreiber hat 
ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
 
(4) 1Instrumental- und Gesangsunterricht darf nur als Einzelunterricht in Präsenzform 
unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden: 
1. ein Mindestabstand von 2 m kann durchgehend und zuverlässig eingehalten 

werden; 
2. für das Lehrpersonal gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, für 
Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht; diese Pflichten entfallen 
nur, soweit und solange das aktive Musizieren eine Maskenpflicht nicht 
zulässt; 

3. der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

2In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 
überschritten wird, ist Instrumental- und Gesangsunterricht in Präsenzform untersagt. 
(5) 1Für theoretischen Fahrschulunterricht, Nachschulungen, Eignungsseminare 
sowie theoretische Fahrprüfungen gilt für das Lehrpersonal eine Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen und im Übrigen FFP2-Maskenpflicht; Abs. 3 Satz 1 und 4 gilt 
entsprechend. 2Für den praktischen Fahrschulunterricht und für praktische Prüfungen 
gilt FFP2-Maskenpflicht für das Lehrpersonal im Rahmen der 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen sowie für die übrigen Fahrzeuginsassen. 
 
(6) Für die praktische Sportausbildung gilt § 10. 
 
 
§ 27 Weitere Öffnungsschritte  
 
(1) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mindestens 14 Tage in Folge 
die 7-Tage-Inzidenz von 100 nicht überschritten und erscheint die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig, so kann die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege frühestens mit Wirkung ab dem 22. März 2021 12. April 2021 
und nach Maßgabe von Rahmenkonzepten, die von den zuständigen 
Staatsministerien im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege bekanntgemacht werden und in denen die erforderlichen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen festzulegen sind, folgende weitere Öffnungen zulassen: 
1. die Öffnung der Außengastronomie für Besucher mit vorheriger 

Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung; sitzen an 
einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein tagesaktueller 
COVID-19 Schnell- oder Selbsttest vor höchstens 24 Stunden 



vorgenommener POC-Antigentest oder Selbsttest in Bezug auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis der Tischgäste 
erforderlich; 

2. die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für 
Besucherinnen und Besucher mit einem tagesaktuellen COVID-19 Schnell- 
oder Selbsttest vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest 
oder Selbsttest in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
mit negativem Ergebnis; 

3. kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel 
unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über 
einen tagesaktuellen COVID-19 Schnell- oder Selbsttest vor höchstens 24 
Stunden vorgenommenen POC-Antigentest oder Selbsttest in Bezug auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen. 

 
(2) Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mindestens 14 Tage in Folge 
die 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten und erscheint die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig, so kann die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege frühestens ab dem 22. März 2021 12. April 2021 
weitergehende erleichternde Abweichungen von den Bestimmungen dieser 
Verordnung in Bezug auf 
 
1.  die Öffnung der Außengastronomie, 
2. die Öffnung von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos sowie 
3. den kontaktfreien Sport im Innenbereich und den Kontaktsport im 

Außenbereich  
 

nach Maßgabe von Rahmenkonzepten, die von den zuständigen Staatsministerien 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
bekanntgemacht werden und in denen die erforderlichen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen festzulegen sind, zulassen. 
 
 
§ 28 Örtliche Maßnahmen, ergänzende Anordnungen, Ausnahmen 
 
(1) 1Weiter gehende Anordnungen der örtlich für den Vollzug des 
Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden bleiben unberührt. 2Die zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörden können, auch soweit in dieser Verordnung 
Schutzmaßnahmen oder Schutz- und Hygienekonzepte vorgeschrieben sind, im 
Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. 
 
(2) 1Ausnahmegenehmigungen können im Einzelfall auf Antrag von der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar ist. 2Ausnahmegenehmigungen, die einen generellen Personenkreis 
oder eine allgemeine Fallkonstellation betreffen, dürfen unter den Voraussetzungen 
des Satzes 1 nur im Einvernehmen mit der zuständigen Regierung erteilt werden. 
 
(3) In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 
überschritten wird, kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde frühestens mit 
Wirkung ab dem 12. April 2021 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 



Gesundheit und Pflege und den weiteren betroffenen Staatsministerien im Rahmen 
von befristeten Pilotversuchen abweichend von den Bestimmungen dieser 
Verordnung die Öffnung bestimmter Einrichtungen im Einzelfall oder allgemein auf 
dem Gebiet einer Gemeinde zulassen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher 
Sicht vertretbar und zur Prüfung der Wirksamkeit von umfassenden Testkonzepten 
und von weiteren Schutz- und Hygienemaßnahmen erforderlich ist. 
 
 
 
§ 29 Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
 
1.  entgegen § 2 Satz 1 Nr. 2 falsche Kontaktdaten angibt, 
2.  sich entgegen § 4 Abs. 1 mit weiteren Personen aufhält, 
3.  entgegen § 5 Satz 1 oder § 7 Abs. 2 eine Veranstaltung oder Versammlung 

durchführt, entgegen § 7 Abs. 2 Nr. 4 als Veranstalter kein Schutz- und 
Hygienekonzept vorlegen kann oder entgegen § 5 Satz 1 oder § 7 Abs. 1 Satz 
1 an einer Veranstaltung oder Versammlung teilnimmt, 

4.  entgegen § 5 Satz 2 auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen feiert, 
5.  entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 oder § 7 Abs. 2 Nr. 3 als Teilnehmer einer 

Versammlung der Maskenpflicht nicht nachkommt, 
6.  entgegen §§ 8, 9, 12, 13, 14, 22 oder 23 als Besucher, Kunde, Begleitperson 

oder Gast der Maskenpflicht oder der FFP2-Maskenpflicht nicht nachkommt, 
7.  entgegen § 9 als Betreiber einer Einrichtung kein Schutz- und 

Hygienekonzept vorlegen kann, 
8.  entgegen § 10 Abs. 1 oder 2 Sport betreibt oder praktische Sportausbildung 

durchführt, entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 1 Zuschauer zulässt, entgegen § 10 Abs. 
3 Sporthallen, Sportplätze, Fitnessstudios, Tanzschulen oder andere 
Sportstätten betreibt oder nutzt, 

9. entgegen § 8 Satz 3 touristische Busreisen veranstaltet oder durchführt, 
entgegen § 11 Abs. 1, 4 bis 6 Einrichtungen betreibt oder entgegen § 11 Abs. 
3 touristische Führungen durchführt, 

10.  entgegen § 12 ein Ladengeschäft oder einen Abholdienst öffnet oder einen 
Markt veranstaltet oder als Betreiber eines Ladengeschäfts, einer 
Verkaufsstelle auf einem Markt oder eines Einkaufszentrums oder als 
Verantwortlicher eines Dienstleistungsbetriebs oder einer Praxis den dort 
genannten Pflichten nicht nachkommt oder nicht sicherstellt, dass das 
Personal der Maskenpflicht oder der Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske nachkommt oder als Veranstalter eines Marktes den dort genannten 
Pflichten nicht nachkommt, 

11. entgegen § 13 einen Gastronomiebetrieb öffnet oder betreibt, nicht sicherstellt, 
dass das Personal der Maskenpflicht nachkommt, oder als Kunde entgegen § 
13 Abs. 2 Satz 3 Speisen oder Getränke vor Ort verzehrt, 

12. entgegen § 14 Unterkünfte zur Verfügung stellt, ohne den dort genannten 
Pflichten nachzukommen, oder nicht sicherstellt, dass das Personal der 
Maskenpflicht nachkommt, 

13.  entgegen § 15 Tagungen, Kongresse oder Messen durchführt, 
14.  entgegen § 16 als Betreiber die angeordneten Schutz- und  



Hygienemaßnahmen nicht einhält, ihre Nichteinhaltung durch die 
Beschäftigten duldet oder den Pflichten zur Überprüfung oder Dokumentation 
nicht nachkommt, 

15.  entgegen § 17 Prüfungen durchführt, 
16.  entgegen § 18 private Schulen nach den Art. 90 ff. BayEUG betreibt, ohne 

den in § 18 Abs. 1 genannten Pflichten nachzukommen, oder nicht sicherstellt, 
dass der Maskenpflicht nach § 18 Abs. 2 an einer solchen Schule 
nachgekommen wird, oder wer entgegen § 18 Abs. 2 Satz 4  § 18 Abs. 2 Satz 
3 als Erziehungsberechtigter wiederholt und beharrlich nicht dafür sorgt, dass 
der Maskenpflicht nachgekommen wird, 

17. entgegen § 19 eine Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle,  
eilpädagogische Tagesstätte, Ferientagesbetreuung oder organisierte 
Spielgruppe öffnet oder betreibt, 

18. entgegen § 20 Bildungsangebote betreibt, Musikunterricht  Instrumental- oder 
Gesangsunterricht erteilt oder 
Fahrschulunterricht durchführt, 

19. entgegen § 23 die dort genannten Einrichtungen betreibt, 
20.  entgegen § 24 Abs. 1 der Maskenpflicht nicht nachkommt oder entgegen § 24 

Abs. 2 Alkohol konsumiert, 
21. entgegen § 26 sich außerhalb einer Wohnung aufhält. 
 
 
 
Änderungen ab 12.04.2021 
 
 
§ 12 Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Märkte 
 
(1) 1In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 
überschritten wird, ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für 
Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe untersagt. 2Ausgenommen sind 
der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, 
Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, 
Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und 
Sparkassen, Pfandleihäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen 
und Waschsalons, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, 
Baumärkte, der Verkauf von Presseartikeln, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, 
Tierbedarf und Futtermittel und sonstige für die tägliche Versorgung unverzichtbare 
Ladengeschäfte sowie der Großhandel. 3Der Verkauf von Waren, die über das 
übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt. 4Für nach 
Satz 2 zulässigerweise geöffnete Betriebe und den Großhandel gilt: 
 
1.  der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 

grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden 
eingehalten werden kann; 

2.  der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl 
der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein 
Kunde je 10 m2 für die ersten 800 m2 der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein 
Kunde je 20 m2 für den 800 m2 übersteigenden Teil der Verkaufsfläche; 

3.     in den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und 
Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen 



gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre 
Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht; soweit in Kassen- und Thekenbereichen 
von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände 
ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht 
für das Personal; 

4. der Betreiber hat für den Kundenverkehr ein Schutz- und Hygienekonzept 
auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorzulegen. 

 
5Für Einkaufszentren gilt: 
1. hinsichtlich der einzelnen Ladengeschäfte gelten die Sätze 1 bis 4; 
2. hinsichtlich der Einkaufszentren gilt Satz 4 mit der Maßgabe, dass sich die 

zugelassene Kundenhöchstzahl nach der für Kunden zugänglichen 
Gesamtfläche des Einkaufszentrums bemisst und das Schutz- und 
Hygienekonzept die gesamten Kundenströme des Einkaufszentrums 
berücksichtigen muss. 

 
6Abweichend von Satz 1 ist die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften 
zulässig; hierfür gilt Satz 4 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass im 
Schutz- und Hygienekonzept insbesondere Maßnahmen vorzusehen sind, die eine 
Ansammlung von Kunden etwa durch gestaffelte Zeitfenster vermeiden. 
 
7In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 
und 100 liegt, ist zusätzlich die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden 
nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig; hierfür 
gilt Satz 4 Nr. 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass die Zahl der gleichzeitig im 
Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 40 m2 der 
Verkaufsfläche; der Betreiber hat die Kontaktdaten der Kunden nach Maßgabe von § 
2 zu erheben.   
 
7In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz 
 
1. zwischen 100 und 200 liegt, ist zusätzlich die Öffnung von Ladengeschäften für 
einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum 
und nach Vorlage des Nachweises über einen vor höchstens 24 Stunden 
vorgenommenen POC-Antigentest oder Selbsttest in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis zulässig; hierfür gilt Satz 4 
Nr. 1, 3 und 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Zahl der gleichzeitig im 
Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 40 m² der 
Verkaufsfläche; der Betreiber hat die Kontaktdaten der Kunden nach Maßgabe von  
§ 2 zu erheben, 
 
2. unter 100 liegt, ist abweichend von den Sätzen 1 und 3 die Öffnung von 
Ladengeschäften mit Kundenverkehr unter den Voraussetzungen des Satzes 4 
zulässig.“ 
 
8In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht 
überschritten wird, ist abweichend von Satz 1 und 3 die Öffnung von 
Ladengeschäften mit Kundenverkehr unter den Voraussetzungen des Satzes 4 
zulässig. 
 



(2) 1Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, 
wie zum Beispiel Massagepraxen, Tattoo-Studios oder ähnliche Betriebe sind 
untersagt. 2Abweichend von Satz 1 und von Abs. 1 Satz 1 dürfen die 
Dienstleistungen der Friseure sowie im hygienisch oder pflegerisch erforderlichen 
Umfang die nichtmedizinische Fuß-, Hand-, Nagel- und Gesichtspflege angeboten 
werden; insoweit gilt Abs. 1 Satz 4 entsprechend mit den Maßgaben, dass das 
Personal eine medizinische Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen tragen und eine Steuerung des Zutritts durch vorherige 
Terminreservierung erfolgen muss. 3Die FFP2-Maskenpflicht entfällt insoweit, als die 
Art der Leistung sie nicht zulässt. 4Der Dienstleister hat die Kontaktdaten der Kunden 
nach Maßgabe von § 2 zu erheben. 
 
(3) 1Die Öffnung von Arztpraxen, Zahnarztpraxen und allen sonstigen Praxen, soweit 
in ihnen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen erbracht oder 
medizinisch notwendige Behandlungen angeboten werden, ist zulässig. 2In ihnen gilt 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass die Maskenpflicht 
auch insoweit entfällt, als die Art der Leistung sie nicht zulässt. 3Weitergehende 
Pflichten zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben unberührt. 
 
(4) 1Märkte sind untersagt. 2Ausgenommen ist nur der Verkauf von Lebensmitteln, 
Pflanzen und Blumen. 3Für deren Veranstalter gilt Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 4 mit der 
Maßgabe entsprechend, dass das Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage 
eines von den Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und 
für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten ist. 
4Für das Verkaufspersonal, die Kunden und ihre Begleitpersonen gilt Abs. 1 Satz 4 
Nr. 3 entsprechend. 


